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Einrichtung 
 

Träger Anzahl der 
Gruppen 

Geplante 
Fertigstell-ung 

Bemerkungen 

Gutenbergstraße 
 

Stadt Hagen Erweiterung 

von 4 auf 5 

Gruppen 

01.08.17 

Verzögerung ca. 2 

Monate 

Wg. 

Anforderungen 

des 

Brandschutzes -

Umstellung des 

Raumprogrammes  

Genehmigung der 

BR Arnsberg erteilt. 

Förderbescheid LWL  

erteilt.  

Bauantrag 12 KW. 

Vorfertigung in 

Modulbauweise in 

5/6/17 

Aufbau 7/17 

Innenausbau ca. 2 

Monate 

Königstraße 
 

AWO 4 Gruppen 01.08.18 Probleme behoben. 

Finanzierung 

gesichert. 

Kochstraße 
 

Johanniter 3 Gruppen Plan 01.08.17 

Verzögerung 

wahrscheinlich 

Bauantrag gestellt. 

Teilbaugenehmigung 

erteilt. 

Volme Park  
 

Caritas 6 Gruppen Plan 01.08.17 

Nicht realisierbar 

Auftrag zur 

Durchführung der 

Maßnahme erteilt 

Luther Kirche Noch nicht 

bekannt 

5 Gruppen Plan 01.08.18  

 

 

Stand der freien Plätze in den Kitas: 

Nach Abschluss der Regionalkonferenzen zur Kitaplatzvergabe zeichnete sich 

eine hohe Anzahl an nicht versorgten Kindern, vor allem im U3 Bereich ab. 

Mittlerweile hat sich die Situation durch die zusätzlich beantragten Plätze für 

die Kinder über drei Jahren (Überbelegung) etwas entspannt , da aber die 

unterjährigen Bedarfe noch nicht abzuschätzen sind , ist auch für diesen  

Bereich eine kritische Entwicklung weiterhin  nicht auszuschließen. Zum 

jetzigen Zeitpunkt haben schon  viele Eltern - nach einer erteilten Absage -



einen Antrag zur Anmeldung eines Betreuungsbedarfs nach §24  SGB VIII 

gestellt. Weitere Anträge sind zu erwarten. 

 

Zuschuss zum Trägeranteil 

Zuschuss insgesamt     1.316.805,- Euro 

3% Erhöhung           39.504,- Euro 

Tatsächliche (zusätzliche +1,5 %) Erhöhung       19.752,08  Euro 

Die deutliche Erhöhung der Gesamtzuschusssumme ergibt sich weniger aus der 

dreiprozentigen Dynamisierung, sondern aus der insgesamt größeren Anzahl 

der geförderten Einrichtungen / Gruppen. 

Zusätzlich: Hüttenplatz; Elberfelderstraße; Altenhagengerstraße, Volme Park 

Die Übernahme der Trägeranteile ist „wirtschaftlicher“ als der Eigenbetrieb 

einer Kita durch die Stadt  auf Grund der unterschiedlichen Trägeranteile. 

Eigenanteile: 

Kirche- oder Religionsgemeinschaft des öffentlichen Rechts   12% 

Anerkannter Träger der freien Jugendhilfe       9% 

Elterninitiative           4%  

Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe    21% 

(plus Eigenanteil JA 49%)   
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